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Definition: 
Die Zusatz-Weiterbildung Handchirurgie umfasst in Ergän-
zung zu einer Facharztkompetenz die Vorbeugung, Erken-
nung, operative und nicht operative Behandlung, Nach-
sorge und Rehabilitation von Erkrankungen, Verletzungen, 
Fehlbildungen und Tumoren der Hand und des distalen 
Unterarms sowie die Rekonstruktion nach Erkrankungen 
oder Verletzungen. 
 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Zusatz-Weiterbildung ist die Erlangung der fachli-
chen Kompetenz in Handchirurgie nach Ableistung der 
vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbildungs-
inhalte. 
 
Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung: 
Facharztanerkennung im Gebiet Chirurgie 
 
Weiterbildungszeit: 
36 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten für Handchi-
rurgie gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2, davon können bis zu 
- 12 Monate während der Weiterbildung in Allgemeinchi-

rurgie, Kinderchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie 
oder Plastische und Ästhetische Chirurgie bei einem 
Weiterbildungsbefugten für Handchirurgie gemäß § 5 
Abs. 1 Satz 2 abgeleistet werden. 

 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- der Vorbeugung, (Früh-) Erkennung, operativen 
und nichtoperativen Behandlung der Erkrankun-
gen, Verletzungen und Fehlbildungen der Hand 
einschließlich der mikrochirurgischen Technik zur 
Replantation und der Bildung freier Lappen zur 
Deckung postraumatischer und tumorbedingter 
Haut- Weichteildefekte 

- der Rehabilitation und Nachsorge der Verletzun-
gen und Erkrankungen der Hand 

- der Indikationsstellung und Überwachung physika-
lischer Therapiemaßnahmen 

- der Lokal- und Regionalanästhesie an der oberen 
Extremität 

 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Operative Eingriffe an 
- Haut und Subkutis, einschließlich freier Haut-

transplantation und gestielter Nah- und Fern-
lappenplastiken sowie freien Transplantatio-
nen mit mikrovaskulärem Anschluss 

- Sehnen, einschließlich Beuge- und Streckseh-
nennähten, -transplantationen und -lösungen 
sowie Synovialektomien, Wiederherstellungs-
eingriffen und Ringbandspaltungen sowie 
Sehnenumlagerungen als motorische Ersatz-
operation und Operationen der Dupuy-
tren’schen Kontraktur 

- Knochen, einschließlich geschlossener Frak-
turbehandlungen, Osteosynthesen und Kor-
rekturosteotomien sowie Behandlungen von 
Pseudarthrosen und Knochentransplantatio-
nen 

- Gelenken, einschließlich Luxationsbehand-
lung, Nähten der Seitenbänder, der palmaren 
Platte, sekundären Bandrekonstruktionen, 
Denervierungen sowie Arthrolysen, Arthro-
plastiken, Arthrodesen und Synovialektomien 

- Nerven, einschließlich mikrochirurgische Wie-
derherstellungen, Nerventransplantationen 
und Neurolysen 

- Blutgefäßen, einschließlich mikrochirurgischer 
Arterien- und Venennähte und Veneninterpo-
nate 
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- Lokalbehandlungen, einschließlich besonderer 
Verletzungen, z.B. Brandverletzungen, chemi-
sche Verletzungen, Elektrotraumen, Spritz-
pistolenverletzungen, Kompartmentsyndrome 
und Volkmannsche Kontrakturen 

- Eingriffe bei Nervenkompressionssyndromen 
einschließlich des Karpaltunnelsyndroms 

- Tumorresektionen der Weichteile und der Kno-
chen 

- Eingriffe bei Infektionen 
- Amputationen an der Hand 
- Operationen angeborener Fehlbildungen an 

Hand und distalem Unterarm 
 


